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Wie lange ist die Ehrenamtskarte gültig?

Die Geltungsdauer der Ehrenamtskarte beträgt drei 
Jahre. Selbstverständlich kann sie bei fort-
bestehenden Voraussetzungen durch Antragstellung 
verlängert werden. Das geht online ganz schnell 
unter www.freiwilligenserver.de oder über die App.

Wo bekomme ich die Ehrenamtskarte?

Die Ehrenamtskarte wird von den teilnehmenden 
Kommunen verliehen und ausgegeben. Sie erhalten 
eine personenbezogene Ehrenamtskarte, die nicht 
übertragbar ist.

Sie können die Ehrenamtskarte auf dem Freiwilligen-
Server Niedersachsen unter www.freiwilligenserver.de 
oder über die App beantragen.

Das Land Niedersachsen und die 
Freie Hansestadt Bremen sagen mit 
der Ehrenamtskarte Danke für Ihr 
Engagement!

Ehrenamts-
karte

Was ist die Ehrenamtskarte?

Mit der Ehrenamtskarte genießen Sie 
Vergünstigungen in öffentlichen Einrichtungen und 
bei zahlreichen Anbietern in Niedersachsen und 
Bremen. Ob Sport, Kultur oder Freizeit – die 
Bereiche, in denen Sie die Karte einsetzen können, 
sind vielfältig. 

Haben Sie Fragen? 
Wir beantworten sie gern!

Niedersächsische Staatskanzlei
Nicole Sieling
Planckstraße 2, 30169 Hannover
Telefon (05 11) 120-67 15
Nicole.Sieling@stk.niedersachsen.de
www.freiwilligenserver.de

Freie Hansestadt Bremen 
Dr. Sören Hoyer
Bahnhofsplatz 29, 28195 Bremen
Telefon (04 21) 361-68 45
soeren.hoyer@soziales.bremen.de
www.buergerengagement.bremen.de
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App für die Ehrenamtskarte

Die App für die digitale Ehrenamtskarte, alle Ver-
günstigungen und viele weitere nützliche Funktionen.



Wer bekommt die Ehrenamtskarte?

• Sie üben eine freiwillige, gemeinwohlorientierte 
Tätigkeit ohne Bezahlung von mindestens fünf 
Stunden in der Woche bzw. 250 Stunden im Jahr 
aus.

• Zum Zeitpunkt der Beantragung einer 
Ehrenamtskarte besteht Ihr freiwilliges Engagement 
bereits mindestens zwei Jahre (oder jeweils seit 
Bestehen der Organisation) und Sie wollen Ihren 
Einsatz fü ̈r das Ehrenamt auch zukünftig fortsetzen.

• Sie üben Ihr Engagement in Niedersachsen/Bremen 
aus oder wohnen dort und sind außerhalb 
Niedersachsens ehrenamtlich tätig.

• Sie sind Inhaber oder Inhaberin einer Juleica 
(Jugendleiter:in Card).

• Sie sind aktiv engagiert 

› bei der Freiwilligen Feuerwehr und verfügen über 
eine abgeschlossene Truppmannausbildung I oder 
die Qualifikationsstufe Einsatzfähigkeit.

› als ehrenamtliche Einsatzkraft im Katastrophen-
schutz oder im Rettungsdienst mit jeweils 
abgeschlossener Grundausbildung.

› als Helferin oder Helfer in der psychosozialen 
Notfallseelsorge (PSNV) mit Grundausbildung.

Voraussetzung in jedem Fall ist, dass Sie aktiv 
engagiert sind.

Olaf Lies
Niedersächsischer Ministerpräsident

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie engagieren sich herausragend in Ihrer 
Freizeit für das Gemeinwohl.

Zusammen mit 3,2 Millionen Niedersachsen leisten  
Sie damit einen wichtigen Beitrag für den 
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und tragen 
zu einem lebenswerten Niedersachsen bei. 

Für diesen Einsatz danke ich allen bürgerschaftlich 
Aktiven. Ihr Einsatz ist unbezahlbar und verdient es, 
in der Öffentlichkeit gewürdigt zu werden. 

Niedersachsen und Bremen haben unter den 
Bundesländern eine Vorreiterrolle übernommen und 
als erste Bundesländer eine länderübergreifende 
Ehrenamtskarte eingeführt. Mit dieser attraktiven 
Auszeichnung wird herausragendes Engagement 
über Landesgrenzen hinweg gewürdigt und denen 
etwas zurückgegeben, die sich in besonderer Weise 
für den Nächsten einsetzen. 

Die Nachfrage nach freiwilligem Engagement ist 
ungebrochen, deshalb ist Ihre Mitwirkung so 
wichtig. Allen Engagierten wünsche ich viel Erfolg 
bei Ihrem hilfreichen Einsatz.

Welche Vergünstigungen gibt es?

Ehrenamt ist attraktiv! Von der Ehrenamtskarte 
profitieren Sie in ganz Niedersachsen und 
Bremen, denn sie ist landesweit gültig. Egal, ob 
Sie die Karte direkt oder digital in der App 
vorzeigen.

Anbieter, die Ihnen Vergünstigungen gewähren, 
erkennen Sie am Aufkleber im Eingangsbereich 
oder an den Kassen.

Eine aktuelle Übersicht über die angebotenen 
Vergünstigungen sowie weitere Informationen 
über die Ehrenamtskarte finden Sie im Internet 
unter www.freiwilligenserver.de oder in der App.


